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§ 257 BVergG 2018 Nachweis der
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

§ 257.

Zum Nachweis der erforderlichen Leistungsfähigkeit oder Befugnis kann sich ein Unternehmer für einen bestimmten

Auftrag auf die Kapazitäten anderer Unternehmer ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und

diesen Unternehmern bestehenden Verbindungen stützen. In Bezug auf die Nachweise betre5end Ausbildung und

Bescheinigung über die beru6iche Befähigung des Dienstleistungserbringers oder Unternehmers bzw. der

Führungskräfte des Unternehmers, oder den Nachweis über die einschlägige beru6iche Erfahrung kann ein

Unternehmer sich nur auf die Kapazitäten jener Unternehmer stützen, die die Leistung tatsächlich erbringen werden,

für die diese Kapazitäten benötigt werden. Der Unternehmer kann mit allen geeigneten Mitteln den Nachweis

erbringen, dass ihm für die Ausführung des Auftrages die bei den anderen Unternehmern im erforderlichen Ausmaß

vorhandenen Mittel auch tatsächlich zur Verfügung stehen.
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